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Regeste
Invalidenversicherung (IV)
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) in Verbindung mit Art. 33 Bst. d VGG und Art. 69 Abs. 1 Bst. b des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959 (IVG, SR 831.20) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden von Personen im Ausland gegen Verfügungen der schweizerischen IV-Stelle für Versicherte im Ausland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 32 VVG liegt nicht vor.
E. 1.2
Aufgrund von Art. 3 Bst. dbis des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) findet das VwVG keine Anwendung in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) anwendbar ist. Gemäss Art. 1 Abs. 1 IVG sind die Bestimmungen des ATSG auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das IVG nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.
E. 1.3
Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtenen Verfügung im Sinne von Art. 59 ATSG beschwerdelegitimiert.
E. 1.4
Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht (Art. 60 ATSG und Art. 52 VwVG) eingereicht wurde, ist auf die Beschwerde einzutreten.
E. 2
Die Beschwerdeführerin verlangt mit ihrer Beschwerde sinngemäss die Ausrichtung der ausserordentlichen Invalidenrente und der Hilflosenentschädigung über ihren Wegzug aus der Schweiz nach Südamerika hinaus. In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung hatten (BGE 130 V 329). Für das vorliegende Verfahrens ist deshalb das per 1. Januar 2003 in Kraft getretene ATSG anwendbar. Bei den materiellen Bestimmungen des IVG und des IVV ist auf die Fassung gemäss den am 1. Januar 2004 in Kraft getretenen Änderungen (4. IV-Revision) abzustellen. Nicht zu berücksichtigen sind die durch die 5. IV-Revision eingeführten Änderungen, welche am 1. Januar 2008 in Kraft getreten sind (AS 2007 5129). Im Folgenden werden deshalb die ab 1. Januar 2004 (bis Ende 2007) gültig gewesenen Bestimmungen des IVG und der IVV zitiert.
E. 3
Laut Art. 36 Abs. 1 IVG hat Anspruch auf eine ordentliche Rente der Invalidenversicherung, wer bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet hat. Ist die Mindestbeitragsdauer nicht erfüllt, war die Person aber während der gleichen Zeit versichert wie ihr Jahrgang, besteht nach Art. 39 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 42 AHVG Anspruch auf eine ausserordentliche Rente, wenn die leistungsansprechende Person das schweizerische Bürgerrecht besitzt und in der Schweiz Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Art. 13 ATSG hat. Nach Art. 42 Abs. 1 IVG besitzen hilflose Versicherte, welche Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, Anspruch auf Hilflosenentschädigung. Sowohl die Gewährung einer ausserordentlichen Invalidenrente als auch einer Hilflosenentschädigung setzen somit voraus, dass die ansprechende Person in der Schweiz Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt hat.
E. 3.1
Nach Art. 13 ATSG bestimmt sich der Wohnsitz einer Person nach den Art. 23-26 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210). Nach Art. 25 Abs. 2 ZGB haben bevormundete Personen ihren Wohnsitz am Sitz der Vormundschaftsbehörde. Gemäss Art. 377 Abs. 1 ZGB kann ein Wechsel des Wohnsitzes nur mit Zustimmung der Vormundschaftsbehörde stattfinden.
E. 3.2
Vorliegend hat die (bis dahin zuständige) Vormundschaftsbehörde S._______ (Art. 27 des bernischen Gesetzes vom 28. Mai 1911 betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [EG ZGB], BSG 211.1) gemäss ihrem Schreiben vom 23. Mai 2008 dem auf unabsehbare Zeit erfolgten Wegzug der Beschwerdeführerin nach Brasilien zugestimmt. Die Abmeldung sei per 10. März 2008 vollzogen worden. Die Beschwerdeführerin hat auf die Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts, zu dieser Bestätigung der Vormundschaftsbehörde Stellung zu nehmen, nicht reagiert. Namentlich legt sie nicht dar, dass sie Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt nach wie vor in der Schweiz habe. Vielmehr hatte sie dem Gericht mit Schreiben vom 21. Mai 2008 eine Abmeldebestätigung der Gemeinde per 10. März 2008 zugestellt, was ebenfalls ein Indiz darstellt, dass sie ihren Lebensmittelpunkt (mit dem Einverständnis der zuständigen Behörden) nach Brasilien verschoben hat. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin anlässlich ihrer Beschwerde, sie wolle nur vorübergehend, für drei Monate, nach Südamerika reisen, erweist sich damit als Schutzbehauptung. Es ist somit (e contrario) davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin zwischen dem 1. Dezember 2007 (Datum der Einstellung der Versicherungsleistungen) und dem 10. März 2008 in der Schweiz Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Am 10. März 2008 hat sie schliesslich ihren Wohnsitz in der Schweiz aufgegeben und nach Brasilien verlegt.
E. 3.3
Aus welchem Grund die Beschwerdeführerin ihren Wohnsitz in der Schweiz im März 2008 aufgegeben hat und nach Brasilien gezogen ist, ist für die Ausrichtung einer ausserordentlichen Invalidenrente beziehungsweise einer Hilflosenentschädigung nicht von Bedeutung. Wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung richtig dargelegt hat, bezieht sich der von der Beschwerdeführerin angerufene Art. 23bis Abs. 1 IVV lediglich auf Eingliederungsmassnahmen und ist somit im vorliegenden Zusammenhang nicht einschlägig. Aus dem ärztlichen Attest von Dr. med. S._______ vom 24. Mai 2007, wonach der Wegzug der Beschwerdeführerin zu ihrem Vater nach Paraguay (nicht: Brasilien) einen gewissen positiven Einfluss auf deren Wohlbefinden haben könnte, lassen sich deshalb keine Schlüsse zu Gunsten der Beschwerdeführerin ableiten.
E. 3.4
Die Beschwerdeführerin erfüllte somit mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zwischen dem 1. Dezember 2007 und März 2008 die Voraussetzung von Art. 39 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 42 AHVG beziehungsweise von Art. 42 Abs. 1 IVG, wonach die ansprechende Person Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben muss. Insoweit ist die vorliegende Beschwerde in dem Sinn gutzuheissen, dass die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen ist, damit diese ihrerseits die Akten zur Gewährung der entsprechenden Versicherungsleistungen an die zuständige kantonale Stelle überweist.
E. 3.5
Am 10. März 2008 ist jedoch die Beschwerdeführerin nach Brasilien gezogen, so dass ab diesem Zeitpunkt die gesetzliche Voraussetzung von Art. 39 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 42 AHVG beziehungsweise von Art. 42 Abs. 1 IVG, die insofern keinen Spielraum für eine anderweitige Auslegung belässt, nicht mehr erfüllt ist. Entsprechend besitzt die nunmehr in Brasilien wohnhafte Beschwerdeführerin fortan keinen Anspruch mehr auf Ausrichtung der ausserordentlichen Invalidenrente und der Hilflosenentschädigung, so dass die vorliegende Beschwerde insoweit abzuweisen ist. Schliesslich indiziert auch die der Beschwerdeführerin am 5. Juli 2007 von der IV-Stelle des Kantons Bern erteilte falsche Auskunft hinsichtlich der Gewährung der Invalidenrente im Ausland keinen entsprechenden Anspruch auf Versicherungsleistungen, verlangt doch das Vertrauensprinzip namentlich - was vorliegend aufgrund des Verweises an die zuständige IV-Stelle nicht der Fall ist - dass eine solche Information vorbehaltlos erteilt worden ist (vgl. nur Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 680 f. mit Hinweisen).
E. 4
Die Beschwerdeführerin hat entsprechend dem Ausgang des Verfahrens die (aufgrund des teilweisen Durchdringens ihrer Begehren entsprechend ermässigten) Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), die auf Fr. 300.- festgesetzt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet werden. Der Restbetrag von Fr. 100.- ist der Beschwerdeführerin auf ein von ihr anzugebendes Konto zurückzuerstatten. Es ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario).
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